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• Die verschiedenen Instrumente dienen dazu, 
bei Neubauten und Sanierungen die Grob-
merkmale der ortstypischen Architektur 
etwa bezüglich der Höhe, der Dachform und 
der Materialisierung beizubehalten. Wichtig 
ist, dass sich Neubauten wie sanierte Gebäu-
de gut in das bestehende Ortsbild einpassen.

•  Um Vorhaben ohne vermeidbare Verzögerun-
gen planen und umsetzen zu können, ist es, 
wie bereits kommuniziert, zwingend, dass 
Fragen rund um Bauten und Renovationen 
innerhalb der Schutzverordnung frühzeitig 
geklärt und mit der Bauverwaltung bespro-
chen werden.
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Bauen und Renovieren im Dorfkern 

Vorgaben und Leitlinien für die Materialisierung 

 

PLAN!NG#IN# %!MEN E"DE%"GEMEINDE

Baugesetz | Schutzverordnung | Farbanalyse | Bau-
memorandum | Leitlinien Materialisierung

A!#GANG#LAGE

Mels hat einen Dorfkern von nationaler Be-
deutung, klein aber fein. Der Dorfplatz ist un-
ter Schutz gestellt. Die absehbare Entwicklung 
birgt grosse Chancen, der Dorfkern kann belebt 
werden. Sie birgt im Moment aber ebenso grosse 
Gefahren, dass der Dorfkern verunstaltet wird 
�W�P�F���F�G�T���/�G�N�U���V�[�R�K�U�E�J�G���F�Ò�T�ƒ�K�E�J�G���%�J�C�T�C�M�V�G�T���X�G�T�N�Q-
ren geht – ohne dass dies wieder korrigiert wer-
den kann. Eine grosse Zahl an Bauprojekten ist 
im Dorfkern in Planung und teilweise bereits 
in Ausführung. Das Dorfbild ändert sich in der 
nächsten Zeit nicht nur durch das Gemeinde- 
und Kulturzentrum, sondern auch durch die 
zahlreichen, grossen, privaten Projekte radikal 
�W�P�F���H�C�U�V���ƒ�À�E�J�G�P�F�G�E�M�G�P�F��

Die Arbeit der Baubehörden im Bewilligungsver-
�H�C�J�T�G�P���K�U�V���J�À�W�‚�I���À�W�U�U�G�T�U�V���U�E�J�Y�K�G�T�K�I�����Y�G�P�P���U�K�G���F�K�G��
öffentlichen Interessen wahrnehmen und den 
Schutz des Dorfbildes und das Gesamtbild des 
Dorfkerns in die Beurteilungen einbringen. Mo-
derne Bauvorstellungen und zeitgeistige Archi-
tektur stehen bezüglich Gebäudestellung, Höhe 
und Kubaturen, Materialien, Farben etc. in teils 
starkem Gegensatz zum ortstypischen Stil.

&MEL#"#OLL"#ICH"EN $ICKELN"!ND" %O 'DEM"#EINEN"D(%FLICHEN"CHA%AK E%"$AH%EN)*

A!##EN#ICH "+NE '$E%K"AL # AD ,

Die Verdichtung folgt wirtschaftlichen Überle-
gungen, zerstört aber ein Stück bauliche und 
strukturelle Identität. Das Dorf verschwindet, 
ohne dass etwas Gleichwertiges entsteht. Die Ge-
meinde sollte mit der Bevölkerung einen grund-
sätzlichen Dialog darüber führen, wie ein ver-
dichtetes Mels aussehen könnte – ein Dorf, das 
die bauliche Substanz der ländlichen Vergan-
genheit respektiert und nicht zu einer gesichts-
losen Vorortssiedlung wird – mit einem Werte-
zerfall der Liegenschaften und problematische 
Nutzungen.
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#CH! '-E%O%DN!NG

Der Dorfkern untersteht der 
2006 in Kraft getretenen Schutz-
verordnung. Art. 5 besagt, dass 
sich Bauten und Anlagen in 
der Schutzzone an den wesent-
lichen Merkmalen der beste-
henden Überbauung zu orien-
tieren haben, damit eine gute 
Gesamtwirkung erzielt und das 
geschützte Ortsbild nicht nega-
tiv beeinträchtigt wird. Der Ge-
�O�G�K�P�F�G�T�C�V�� �K�U�V�� �U�Q�O�K�V�� �X�G�T�R�ƒ�K�E�J-
tet, Massnahmen zum Schutz 
des Ortsbildes umzusetzen.
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BA!EN"!ND"%ENO-IE%EN"IM"
DO%FKE%N

In Mels hat der Dorfkern zentrale 
Bedeutung für die Identität.

Zum Erhalt des Ortsbildes ist es 
notwendig, dass die wertvolle Bau-
substanz erhalten bleibt. Die Vor-
gaben und Leitlinien haben zum 
Zweck, die Schutzverordnung als 
Hilfsinstrument zu ergänzen. Sie 
zeigen auf, welche Materialien in 
der Schutzzone vorhanden sind, 
machen Vorgaben und setzen 
Leitlinien für die zukünftige Be-
bauung, damit der Charakter des 

Dorfbildes erhalten und im Sinne 
der Schutzverordnung gestärkt 
werden kann.  

Bei Renovationen wird angestrebt, 
die vorhandenen Strukturen und 
Materialien zu erhalten und auf-
zufrischen. Der Charakter der 
Gebäude soll im Rahmen des ent-
sprechenden Strassenzuges und 
Dorfbildes gestärkt werden. 

Die Vorgaben und Leitlinien der 
Materialisierung sind nicht ab-
schliessend und werden den Er-
fahrungen entsprechend weiter 
entwickelt und angepasst.

 !"#CH! '-E%O%DN!NG
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Fahrbahn 

  

Asphaltbelag / Deckbelag 

Trottoir 

  

Asphaltbelag grobkörnig / 
Deckbelag 

  

Pflästerungen aus Natur-
stein Kernporphyr, Fugen 
mit Zement ausgegossen. 
Randabschlüsse zu Strasse 
mit Granit. 

Plätze und Wege 

  

Pflästerungen aus Natur-
stein Kernporphyr. 
Im Grundsatz sind die Fugen 
offen mit Sand / Splitt ge-
füllt und nur in Ausnahmen 
mit Zement ausgegossen. 

  

Pflästerungen aus Granit 
sind nur für private Plätze 
und Wege gestattet. Im 
Grundsatz sind die Fugen 
offen mit Sand / Splitt ge-
füllt und nur in Ausnahmen 
mit Zement ausgegossen. 
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Fassadenmaterialien 
 
Farben und Verputze an Fassaden im Ortsbildschutzgebiet sind generell zu bemustern und zur Genehmigung vorzulegen. 
Für die Farbgebung in Frage kommen ausschliesslich warme Pastelltöne aus der Palette der Erdfarben, wie sie im Dorfkern 
vorkommen. Es ist darauf zu achten, dass das farbliche Gesamtbild im Umfeld der visuell zusammengehörigen Nachbar-
häuser und Häuserzeilen stimmig ist. 
 
Besonderheiten bei Renovationen 
Bei Renovationen müssen angepasste Lösungen gesucht werden. Dabei sind Gewände, Dachausbildungen und Sockel ge-
nügend zu berücksichtigen 
 
Zur Gebäudedämmung sind Isolierputze und Innenisolationen zu verwenden. Aussenisolationen werden nur im Ausnah-
mefall auf der Grundlage von konkreten Details bewilligt. Es ist sicherzustellen, dass der Charakter und das Erscheinungs-
bild eines Gebäudes wie auch das Erscheinungsbild einer Häuserzeile nicht beeinträchtigt wird.  
 

  

Ortsbildschutzgebiete 1 / 2:  
Fassaden verputzt 

  

Ortsbildschutzgebiete 1 / 2: 
Fassaden verputzt 

  

Ortsbildschutzgebiete 1 / 2:  
Fassaden verputzt 



 !  BA!MEMO"AND!M

INNENEN#$ICKL!NG BEDE!#E# NICH# EINFACH 
%AB"!PFEN !ND A!FF&LLEN'

In vielen Dörfern müssen historische Bauten 
�P�G�W�G�P���� �‚�P�C�P�\�K�G�N�N�� �N�W�M�T�C�V�K�X�G�T�G�P�� �W�P�F�� �J�Ò�J�G�T�G�P��
Gebäudekomplexen weichen. Die einheitliche 
Investorenarchitektur trägt dazu bei, dass die 
örtliche Authentizität durch monotone Verstäd-
terungsprozesse sowie sich überall gleichenden 
Siedlungserweiterungen ersetzt wird. Diese Ten-
denz hat die Gemeinde Mels erkannt und mit 
der örtlichen Baukommission, den Bauberatern 
und Fachleuten der HTW Chur ein neuartiges 
Planungsinstrument als Orientierungshilfe für 
Bauherren, Planer und die Behörden entwickelt:

Das «Baumemorandum Dorfkern Mels» er-
fasst die vorhandene Gesamtwirkung und die 
Identität des Dorfkerns. Damit sollen Neubau-
projekte sich an historischen Merkmalen und 
Gestaltungsprinzipien wie z.B. Arkaden, Stras-
�U�G�P�T�C�W�O�R�T�Q�‚�N�����4�J�[�V�J�O�W�U���W�P�F���)�T�Ò�U�U�G���X�Q�P���(�G�P�U-
teröffnungen, Symmetrie und/oder Dreiteilig-
keit in der Fassadengestaltung, Materialien u.a. 
orientieren, ohne ganz auf eine eigenständige 
zeitgemässe Architektur verzichten zu müssen. 
Es hilft auf einfache Weise mit, eine eigentliche 
Form von «Melser Authentizität» zu schaffen.

Bei der Planung der neuen Bauvorhaben konn-
te dieses Instrument bereits Eigentümer und 
Investoren überzeugen, die Pläne noch einmal 
�\�W�I�W�P�U�V�G�P���F�G�T���F�Ò�T�ƒ�K�E�J�G�P���#�W�V�J�G�P�V�K�\�K�V�À�V���W�P�F���F�G�T��
lokalen Baukultur zu überarbeiten.

"!  BA!"EGLEMEN#

#! I(O(

(CH&#)EN($E"#E( O"#(BILD *ON NA#IONALE" 
BEDE!#!NG

Mels ist im Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) erfasst. Der Mel-
ser Dorfkern ist von nationaler Bedeutung. Ziel 
des ISOS ist es, die Qualitäten, die zum natio-
nalen Wert der bezeichneten Ortsbilder führen, 
zu erhalten und zu vermeiden, dass ihnen irre-
versibler Schaden zugefügt wird. Das ISOS soll 
�F�G�U�J�C�N�D���D�G�K���&�G�P�M�O�C�N�����W�P�F���1�T�V�U�D�K�N�F�R�ƒ�G�I�G���U�Q�Y�K�G��
bei raumplanerischen Massnahmen im Umfeld 
von Ortsbildern von nationaler Bedeutung sys-
tematisch als Entscheidungsgrundlage beigezo-
gen werden.
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DE" BODEN (OLL )$ECKM+((IG 
GEN!#)#  $E"DEN,

Das Baureglement schafft die Voraussetzung 
für:

•  eine zweckmässige Nutzung des Bodens
•  eine geordnete Besiedlung und bauliche Ent-

wicklung der Gemeinde
•  eine Förderung attraktiver Wohn- und Ar-

beitsgebiete
•  eine zweckmässige und ansprechende Orts-

gestaltung



$! FA"BANAL-(E

JEDE( DO"F HA# (EINE EIGENE FA"BIGKEI#

Früher wurden beim Häuserbau diejenigen Ma-
terialien verwendet, die im Ort oder in seiner 
Nähe verfügbar waren. Das hat in jeder Ortschaft 
zu typischen Farben geführt.

Diese örtliche Farbigkeit wurden in Mels anhand 
von 28 Häuser bestimmt. Mittels eines RAL-Farb-
fächers auf einem Erhebungsblatt wurden die 
Farben der Fassaden, Dächer, Sockel, Fensterrah-
men und -läden sowie weiterer Bauteile festge-
halten. Daraus resultierten ein Synthesenblatt 
sowie Farbmuster. 

Das Synthesenblatt dient Hauseigentümern bei 
Renovationen – und bei Neubauten – als Orien-
tierung für die Farbgebung. Die Farbmuster ste-
hen den örtlichen Malern zur Verfügung, die da-
mit die richtige Mischung zur Hand haben, um 
die Gebäude in den ortstypischen Farben frisch 
erstrahlen lassen zu können.

INDI*ID!ALI#+# I(# M.GLICH

Die Farbanalyse und der Farb-
fächer dienen den Gemein-
debehörden von Mels als Ent-
scheidungsgrundlagen im 
Baubewilligungsverfahren. Im 
geschützten Ortskern sind aus-
schliesslich die im Farbfächer 
enthaltenen Farbtöne gestat-
tet. Die rund 125 Farben lassen 
sich mannigfaltig kombinie-
ren, so dass sich die Individua-
lität weiterhin entfalten kann, 
ohne die Farbidentität des Or-
tes zu gefährden.

D !"!#$%#H&'"()*+,!+#- ./!+#/ !#G)'+/.&0!#/!)#M!."!)#F&)- /!+, ,1,2 345 "67!#F&)-!8#D&"#A.,!#9&,7&'"#:*+#M!."2

In den ausgewählten Schutzzonen hat die Ge-
meinde Mels den Farbfächer als eigentümerver-
bindlich erklärt. Er ist als integraler Bestandteil 
in die entsprechenden Bauvorschriften aufge-
nommen.


